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Keine Umsatzsteuerbelastung für Bildungsleistungen privater Träger 

 

  

In dem vom Bundeskabinett am 5. Juni 2024 beschlossenen Entwurf des 

Jahressteuergesetzes 2024 findet sich in Artikel 21 Nr. 4b eine Regelung zu § 4 Nr. 21 

UStG, die sich auf die Umsatzsteuerbefreiung für Bildungsleistungen bezieht. Der bpa 

befürchtet, dass dadurch Fortbildungen privater Träger womöglich künftig einer 

Umsatzsteuerpflicht unterliegen könnten, da sie bei der Befreiung nicht ausdrücklich 

genannt werden. Dieses hätte fatale Auswirkungen auf die privaten Träger und damit auch 

auf die Fachkräftesituation in der Pflege insgesamt. Deswegen spricht sich der bpa dafür 

aus, dass die Umsatzsteuerbefreiung auch für Fortbildungen gelten soll, die von privaten 

Trägern erbracht werden.  

 

 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 13.000 aktiven 

Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleitungen in 

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe, sowie der 

Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevante Teile der Daseinsvorsorge. Als gutes 

Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 

Arbeitsplätze. Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro. 


